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Einwohnerfragestunde 

 

Geburtstag seit letzter Sitzung: 

 

Gerhard Rieth 

 

 

 

Keine Anfragen 

 

Beratung und Beschlussfassung über die 

Forstwirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 

2015 und 2016 
 

Der dem Haushaltsplan beigefügte Voranschlag über die 

Erträge und Aufwendungen des Produktes 555101 

„Kommunale Forstwirtschaft“ des gemeindlichen 

Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 

wird wie folgt festgesetzt: 

 

                                                 2015                       2016 

Im Ergebnishaushalt 

Erträge 8.830,00 EUR 8.830,00 EUR 

Aufwendungen 10.920,00 EUR 10.920,00 EUR 

Überschuss/Fehlbetrag -2.090,00 EUR -2.090,00 EUR 

 

 

Im Finanzhaushalt 

Einzahlungen  8.830,00 EUR 8.830,00 EUR 

Auszahlungen  10.920,00 EUR 10.920,00 EUR 

Überschuss/Fehlbetrag -2.090,00 EUR -2.090,00 EUR 

 

Die dem Forstwirtschaftsplan zugrunde liegenden Pläne 

für Finanzen, Holzernte, Produkte außer Holzernte 

sowie Nachhaltigkeit der Holzproduktion werden 

genehmigt. 
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Das Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte werden 

ermächtigt, je nach Holzmarktlage, 

gesamtwirtschaftlicher Entwicklung, veränderter 

Preisgestaltung oder bei Kalamitäten und besonderen 

örtlichen Gegebenheiten nach pflichtgemäßem 

Ermessen von den Festsetzungen der Wirtschaftspläne 

abzuweichen. 

 

Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass im 

Endergebnis die veranschlagten Ausgaben nicht 

überschritten und die vorgesehenen Einnahmen erreicht 

werden. 

Sollte sich eine größere Abweichung zu dem 

vorgelegten Forstwirtschaftsplan abzeichnen, so hat das 

Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte die 

Ortsgemeinde unverzüglich zu informieren. 
 
 
 
 
 
 

Abstimmung: 

 

Weitere Fragen an Herrn Conrad: 

Es kommt vor, dass in Privatwald durch Firmen Holz 

eingeschlagen wird. Dabei kommt es zu 

Beschädigungen an den Wegen ohne dass ein 

Verursacher gefunden wird. Ist es hier möglich eine 

vorhergehende Anzeige beim Revierförster und bei der 

Gemeinde erfolgt? 

Wieso haben sich die Abgaben an das Land und die 

Gebühren fast verdoppelt? 

 

 

Antwort: 

Es gibt grundsätzlich keine Anzeigepflicht, es wird 

vorgeschlagen, eine entsprechende Veröffentlichung zu 

machen und auf die Anzeige zu bestehen. Der 

Vorsitzende wird es in der nächsten 

Ortsbürgermeisterdienstbesprechung zum Thema 

machen. 

Dies ist ein Fehler. Es gibt einen Vertrag der die 

Abgaben festschreibt. An diesen muss sich auch das 

neue Forstrevier Birkenfeld halten. Es wird überprüft. 
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Beratung und Beschlussfassung über den 

Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 

die Haushaltsjahre 2015 und 2016 
 

Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen 

Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) 

Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18. 

Mai 2006 (GVBl S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 28. Dezember 2007 (GVBl S. 23) und vom 

06.04.2010 (GVBl S. 64) bilden die Rechtsgrundlage 

für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde. 

Ab dem Jahre 2007 wurde die Haushaltswirtschaft nach 

den kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der 

kommunalen Doppik- geführt. Die Erfahrungen der 

doppischen Doppelhaushalte wurden bei der Erstellung 

des neuen Haushaltes 2015/2016 berücksichtigt.  

 

Das System der Doppelhaushalte hat sich in der 

Vergangenheit bewährt und wird daher beibehalten. 

 

 
Durch den Vorsitzenden wurden zu den einzelnen 

Produkten Ergänzungen gegeben, insbesondere wo es 

Einsparungen, Mehrausgaben und Verschiebungen im 

Haushalt gab. Desweiteren legte er dar, wie viel der 

Ausgaben nicht mehr durch die Ortsgemeinde 

beeinflusst werden kann. Er machte deutlich, dass trotz 

sparen und generieren von Mehreinnahmen der 

Haushalt nicht ausgeglichen werden kann. Steigende 

Umlagen, höhere Beiträge, geringere Zuweisungen sind 

nicht mehr durch Sparmaßnahmen auszugleichen. 

Mit diesem Haushalt hat die Ortsgemeinde alle 

Anstrengungen unternommen um einen einigermaßen 

soliden Haushalt aufzustellen. 

So betragen im Einzelnen die geplanten Mussausgaben: 

- rd. 596.000,- Umlagen 

- rd. 11.230,- Beiträge und Versicherungen, ohne die für 

einzelne Produkte nicht genau ausgewiesenen Beträge. 

- rd. 209.928,- Personalkosten 

d.h. von den geplanten Einnahmen von rd. 952.000,- € 

sind allein durch diese Ausgaben rd. 851.000,- € ohne 

Zutun der Ortsgemeinde ausgegeben.  

Hinzu kommen immer mehr kostenpflichtige 

Überprüfungen, allein in der Gemeindehalle 8 
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Überprüfungen, hinzu kommen Bergwerk, Friedhof, 

Straßen, Bäume, Spielplätze etc. 

 

Deswegen bittet der Vorsitzende um Zustimmung 

folgender, den Haushalt begleitende Maßnahmen: 

 

 Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A 

und B von 380 % auf 400 % 

 Anhebung der Gewerbesteuer von 380 % auf 

400 % 

 Anhebung der Hundesteuer um 5,- € je Hund 

 Anhebung der Kosten für die Bereitstellung 

des Anhängers und Entsorgung von 38,- € auf 

48,- € 

 Wegfall der Stelle Hausmeister 

Gemeindehalle, Besetzung durch einen 

Gemeindearbeiter 

 

Der Ortsgemeinderat beschließt die beigefügte 

doppische Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 

2015 und 2016 mit den dazugehörigen Anlagen. 

In dieser neuen Haushaltssatzung ist auch eine neue 

Aufteilung und Zuordnung der Personalaufwendungen 

auf die Produkte im Haushalt ab dem 01.01.2015 

enthalten 

 

 

Abstimmung:  

 

 

Weitere Fragen: 

Was passiert wenn der Rat keinen Haushalt beschließt? 

Kann eine Umlage abgelehnt werden? 

Wie wird eine Umlage festgelegt bzw. wie bestimmt 

sich die Höhe? 

 

Dann ist die VG gezwungen tätig zu werden, es reicht 

von einer Ausgabensperre bis hin zu einer evtl. 

Zwangsverwaltung durch einen vom Kreis beauftragten 

Verwalter. 

Nein, kann nicht abgelehnt werden. 

Werden anhand der Steuermesszahl der Gemeinde 

ermittelt. Außer Kindergartenumlage. 
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Unterrichtung über Verträge der 
Ortsgemeinde mit Rats- und 
Ausschussmitgliedern sowie Bediensteten der 
Ortsgemeinde im Kalenderjahr 2014 

*) Der Ortsbürgermeister unterrichtete in der heutigen 
öffentlichen Sitzung gem. § 33 (2) GemO über die 
Verträge mit Rats- und Ausschussmitgliedern sowie 
Bediensteten der Ortsgemeinde im abgelaufenen 
Kalenderjahr 2014. 

 Eine Aufstellung ist dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügt. 

 

*) Der Ortsbürgermeister unterrichtete die 
Ratsmitglieder davon, dass im Kalenderjahr 
2014 keine Verträge nach § 33 (2) GemO 
abgeschlossen wurden. 

 

*) nicht zutreffenden Absatz streichen 

 

 
 

Besetzung von Ausschüssen, Nachbesetzung 
Rechnungsprüfungsausschuss 

Herr Peter Tonn wurde als Beigeordneter der 
Ortsgemeinde gewählt. Deswegen kann er nicht mehr 
Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss sein. 
Sein Vertreter ist Hartmut Spang. 
Es wird vorgeschlagen dass Hartmut Spang 1. Mitglied 
wird. 
Desweiteren wird Hartmut Müller als Vertreter von 
Hartmut Spang vorgeschlagen. 
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Abstimmung: 
 
1. Es wird offene Abstimmung beschlossen. 
 
2. Hartmut Spang wird 1. Ausschussmitglied. 
 
3. Hartmut Müller wird als Vertreter von Hartmut 
Spang gewählt. 

 

 
Kupferbergwerk, notwendige Instand-
setzungsarbeiten 

Durch den Vorsitzenden wurden verschiedene 

notwendige Instandsetzungsmaßnahmen im Bergwerk 

vorgestellt. Gleichzeitig warb er um Unterstützung bei 

den anfallenden Arbeiten. 

 

Erneuerung eines Geländers im Bereich der Weinprobe 

Neubau eines Geländers im Bereich Bühne zu den 

Fahrten 

Erneuerung einiger Tritte bei den Leitern 

Abschleifen von Handläufen im Bereich der Treppen 

 

Austausch der bestehenden Lampen durch LED 

Scheinwerfer 

Erneuerung der Puppen im Bergwerk 

 

Abriss einer Hütte neben der Helmhütte 

 

Aufbau der Carports im Pochwerk 

 

Schaffung der beiden Behindertenparkplätze vorm 

Pochwerk 

 

Er informierte darüber, dass um Spenden zu den 

Maßnahmen beim BM der VG und beim Landrat 

gestellt wurden.  
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Information und Verschiedenes 

 Bildung Wahlvorstand, BM Wahl 14.06.15 

 Kupferstube, Sachstandsbericht 

 700 Jahrfeier, aktueller Stand 

 Baumaßnahme Staufenbergstraße 

 Aufhebungsverfahren Bebauungsplan 

Hauptstraße 

 Schreiben an Noss, Litzius, Petry betreffend 

Steinbruch Hosenbach 

 6 FamHaus, Kanal 

 

Termine: 

09.02.15 19:00 Uhr Einwohnerversammlung 700 Jahre 

12.02.15 Dicker Donnerstag im FCV Heim 

15.02.15 Umzug 

17.02.15 Heringsessen im FCV Heim 

 

 

Es wird das Wochenende 20./21.06.2015 für die 

Durchführung der 700 Jahrfeier festgelegt 

 


